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Terminhinweise

Wiederholung
Freitag, 16. Dezember, 10 Uhr, Sitzungsräume des

Bayerischen Städtetags, I. Stock, Prannerstraße 7

Oberbürgermeister Christian Ude stellt gemeinsam mit dem Vorsitzenden
des Bayerischen Städtetags, Regensburgs Oberbürgermeister Hans
Schaidinger, und Professor Dr. Hans-Ullrich Gallwas von der Ludwig-Maxi-
milians-Universität, Lehrstuhl für öffentliches Recht, das von der Landes-
hauptstadt in Auftrag gegebene Rechtsgutachten über die rechtlichen Kon-
sequenzen des Konnexitätsprinzips bei der Einführung des G 8 vor.

Montag, 19. Dezember, 11.45 Uhr,

Saal des Münchner Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz 1

Erzbischof Friedrich Kardinal Wetter und der evangelische Landesbischof
Dr. Johannes Friedrich übergeben zwei sechsstellige Spenden an Charlotte
Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und
Oberbayern, zur Errichtung des Jüdischen Zentrums am Jakobsplatz. An
dem Pressetermin nehmen auch Oberbürgermeister Christian Ude und
Harald Strötgen, Vorsitzender des Kuratoriums und des Fördervereins des
Jüdischen Zentrums, teil.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Dienstag, 20. Dezember, 11 Uhr, Rathaus, Zimmer 212

Bürgermeisterin Dr. Gertraud Burkert überreicht dem Pasinger Bezirks-
ausschussvorsitzenden Andreas Ellmaier und dem langjährigen Mitglied
im Laimer Bezirksausschuss Wolfgang Merkle die vom Regierungspräsi-
denten von Oberbayern verliehene Auszeichnung zur Ehrung für besonde-
re Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung.

Bürgerangelegenheiten

Donnerstag, 22. Dezember, 15 bis 17 Uhr,

Clean Projekt Neuhausen, Andreestraße 5

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 9 (Neuhausen - Nymphen-
burg) mit der Vorsitzenden Ingeborg Staudenmeyer.
Zeitgleich findet eine Kindersprechstunde mit der Kinderbeauftragten Ursu-
la Zeitlmann statt.
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Meldungen

(teilweise voraus)
Viertes Haushaltssicherungskonzept beschlossen

(15.12.2005) Der Stadtrat hat gestern mit den Stimmen von SPD, Bündnis
90/Die Grünen und ÖDP das 4. Haushaltssicherungskonzept beschlossen,
mit dem bis 2011 nachhaltige Hauhaltsverbesserungen in Höhe von 100
Millionen Euro erreicht werden sollen. Kumuliert bedeutet dies in diesem
Zeitraum ein Volumen von insgesamt 317 Millionen Euro.
Die beschlossene Einführung der Zweitwohnungsteuer zum 1.2.2006 soll
mittelfristig durch direkte und indirekte Effekte zu Zusatzeinnahmen von
jährlich zwölf Millionen Euro führen. Für die städtischen Referate wurden
Konsolidierungsbeiträge in Gesamthöhe von 88 Millionen Euro festgelegt,
die sich wie folgt auf den Zeitraum 2006 bis 2011 verteilen:
2006: 12 Millionen Euro
2007: 6 Millionen Euro
2008: 10 Millionen Euro
2009: 20 Millionen Euro
2010: 20 Millionen Euro
2011: 20 Millionen Euro.
Die Konsolidierungsbeiträge können sowohl durch Einsparungen als auch
durch Einnahmeverbesserungen erzielt werden. Die Konkretisierung der
Maßnahmen erfolgt im Sommer 2006 durch ein Grobkonzept sowie durch
jährliche Feinkonzepte, die die Referate dem Stadtrat jeweils im Zuge der
Haushaltsvorbereitung vorlegen müssen. Aussagen zu konkreten Einspa-
rungen oder Gebührenerhöhungen können erst zu diesem Zeitpunkt ge-
macht werden.

(teilweise voraus)
Stadtrat beschließt Zweitwohnungssteuer

(15.12.2005) Der Stadtrat hat am 14. Dezember 2005 mit den Stimmen
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, ÖDP und PDS beschlossen, eine Steuer
auf den Zweitwohnsitz einzuführen. Die Kämmerei wurde beauftragt, dem
Stadtrat im Januar den Entwurf einer Satzung zur Entscheidung vorzule-
gen, die voraussichtlich am 1. Februar 2006 in Kraft treten wird.
Endgültige Aussagen zur neuen Steuer können erst nach dem Beschluss
über die Satzung am 24. Januar 2006 gemacht werden. Vorbehaltlich die-
ser Entscheidung ist derzeit die folgende Ausgestaltung zu erwarten:
Als Zweitwohnung gilt jede Wohnung, die neben einer Hauptwohnung zur
persönlichen Lebensführung inne gehalten wird. Die Steuer ist vom Inha-
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ber der Wohnung, also dem Mieter beziehungsweise bei selbstgenutzten
Wohneigentum dem Eigentümer zu bezahlen. Die Bemessungsgrundlage
ist bei Mietwohnungen die jährliche Nettokaltmiete und bei Wohneigentum
die ortsübliche Vergleichsmiete. Die Steuer beträgt neun Prozent der Be-
messungsgrundlage.
Die Zweitwohnungssteuer ist eine Jahressteuer. Die Steuerbescheide
werden voraussichtlich Ende 2006 versandt.
Die Satzung wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts berücksich-
tigen, nach dem für beruflich bedingte Zweitwohnungen von Verheirateten
keine Steuer erhoben werden darf.
Fragen zur Zweitwohnungsteuer können an das Kassen- und Steueramt
gerichtet werden unter der Telefonnummer 2 33-2 39 02 oder per eMail an
zweitwohnungsteuer@muenchen.de.

Glückwünsche für Tankred Dorst zum 80. Geburtstag

(15.12.2005) Oberbürgermeister Christian Ude gratuliert Tankred Dorst
zum bevorstehenden 80. Geburtstag: „Wo, wie soll ich ansetzen, einen der
bedeutendsten, meistgespielten und vielseitigsten Dramatiker des zeitge-
nössischen Theaters zu würdigen und dieses ‚gewaltige episch-dramati-
sche Unternehmen‘, das seit Ihrem ersten Stück über die Einführung der
Kartoffel in Preußen zur bisher sieben Bände umfassenden Tankred-Dorst-
Werkausgabe angewachsen ist. Ihr Laudator Georg Hensel formulierte
anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1990: ‚In unseren
Dezennien hat kein deutscher Stückeschreiber so viele Tonarten, eine sol-
che Orgelbreite‘ – und die Stimme Ihrer kritischen ‚Dialogpartnerin‘ Ursula
Ehler schwingt fast immer mit.
Sie gestanden zum Fünfundsiebzigsten: ‚Es ist für mich eine Überra-
schung, dass ich plötzlich so alt bin, aber es ließ sich nicht vermeiden‘.
Die jetzige Zahl erscheint noch weniger glaubhaft angesichts Ihrer unver-
minderten Präsenz und Schaffenskraft, der Lust an immer neuen Heraus-
forderungen, mit der Sie etwa 2006 den neuen ‚Ring des Nibelungen‘ in
Bayreuth inszenieren werden. Schon Oscar Wilde wusste ja, dass ‚das
Problem des Alters nicht ist, dass man alt ist, sondern dass man jung ist‘.
Sie selbst haben über Ihre Arbeit geäußert, ‚wir müssen fortfahren, Men-
schen und ihre Geschichten auf die Bühne zu schreiben, und weiter versu-
chen, auf unsere Art die dunklen Geheimnisse unserer Existenz aufzuspü-
ren, das Leben, unser Leben zu reflektieren, zu erkennen und auch zu fei-
ern‘. Heute wollen wir Sie feiern. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Jubel-
tag, lassen Sie sich hochleben, weiterhin viel Glück, Gesundheit und Dank
dem Jubilar, der uns unvergessliche Theatererlebnisse ermöglicht hat.“
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Abfallwirtschaftsbetrieb versendet Müllgebührenbescheide

(15.12.2005) Eine wichtige Information für alle Münchner Hausbesitzer und
Hausverwaltungen: Ab 16. Dezember 2005 versendet der Abfallwirt-
schaftsbetrieb München (AWM) die Müllgebührenbescheide für das Jahr
2006. Das ist neu, denn bisher hat die Stadt München die Müllgebühren
zusammen mit dem Bescheid für Grundsteuer- und Grundstücksgebühren
(Stadtentwässerung, Straßenreinigung, Müll) erhoben. Für die Stadtver-
waltung waren neue rechtliche Rahmenbedingungen sowie organisatori-
sche und wirtschaftliche Gründe für die Änderung maßgeblich. Das neue
Bescheidverfahren bringt Vorteile auch für die Grundstückseigentümer.
Denn in dem neuen Gebührenbescheid sind neben den gebührenpflichti-
gen Restmülltonnen auch alle gebührenfreien Abfallbehälter für Papier und
Biomüll mit dem jeweiligen Leerungsrhythmus aufgeführt. So erhält der
Bescheidempfänger einen detaillierten Überblick über den aktuellen Behäl-
terbestand auf seinem Grundstück. Auch künftig ist die Teilnahme am
Lastschrifteinzugsverfahren zur Begleichung der Müllgebühren am be-
quemsten. Bisher erteilte Einzugsermächtigungen bleiben weiterhin gültig.
Wer neu am Lastschriftverfahren teilnehmen möchte, findet ein Formular
im Internet unter www.awm.muenchen.de. In dem neuen Gebührenbe-
scheid wird die bisherige Kassenkontonummer durch eine Abrechnungs-
nummer ersetzt. Sie ist wichtig für Überweisungen, Schreiben und telefo-
nische Rückfragen. Alle Informationen zum neuen Müllgebührenbescheid
sind kompakt und übersichtlich unter www.awm.muenchen.de nachzu-
lesen.
Zum Jahresende kommt noch eine weitere gute Nachricht vom AWM:
Die Münchner Müllgebühren bleiben im Jahr 2006 unverändert. Damit liegt
München im Gebührenvergleich mit anderen Großstädten weiterhin im
unteren Drittel. Im Vergleich zum Münchner Umland zahlen die Münchner
Haushalte um bis zu 50 Prozent weniger für die Tonnenleerung.
Auskünfte zu den Müllgebühren und zu allen anderen Fragen rund um die
Abfallentsorgung in München sind im AWM-Infocenter unter Telefon 2 33-
9 62 00 erhältlich.

23.000 Euro für Tsunami-Opfer

(15.12.2005) Fast ein Jahr nach der großen Flutkatastrophe in Südostasien
kann eine erste Bilanz der von Münchner Kindertageseinrichtungen und
Schulen initiierten Spendenaktionen gezogen werden: Rund 23.000 Euro
sind durch diese Initiativen für die Opfer des Tsunami zusammengekom-
men.
Die Kinder und Jugendlichen haben je nach Alter, Fähigkeiten und Möglich-
keiten ihren Beitrag dazu geleistet, dass diese stolze Summe erreicht wer-

http://www.awm.muenchen.de
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den konnte. Das vielfältige und einfallsreiche Engagement reichte vom
Basteln für eine Tombola im Kindergarten über die Organisation eines Ba-
zars in einer Grundschule und das Spenden von Flaschenpfand in einer
Hauptschule bis hin zur Schuhputzaktion von Gymnasiasten in der Fuß-
gängerzone. Weitere Einnahmequellen waren der Tanzworkshop an einer
Realschule und die praktische Aufbauhilfe durch Studierende der Städti-
schen Fachschule für Bautechnik.
Die Landeshauptstadt München hat sich entschieden, mit den Geldern,
die bisher von Kindertageseinrichtungen und Schulen gespendet wurden,
ein Projekt der Deutschen Welthungerhilfe e.V. zum Bau und zur Ausstat-
tung von zwei Schulen in Batticaloa zu unterstützen. Beide Schulen wur-
den durch den Tsunami stark beschädigt. Die Spendengelder werden unter
anderem genutzt, um Schuluniformen, Spielgeräte und Musikinstrumente
zur Verfügung zu stellen.
Umfangreiche Informationen zur Aktion „München hilft Batticaloa” sind im
Internet zu finden unter www.muenchen.de/batticaloa.
Alle Geldspenden gehen auf das Fluthilfe-Konto der Stadt München: Konto-
nummer: 384040 bei der Stadtsparkasse München, BLZ 701 500 00, Kenn-
wort: Fluthilfe – München hilft – (Name der Schule).

Silvester-Walk des Sportamts

(15.12.2005) Auch in diesem Jahr veranstaltet das Sportamt (Abeilung
Freizeitsport) wieder einen kostenlosen Silvester-Walk. Los geht’s am
Freitag, 31. Dezember 2005, um 15 Uhr im Westpark am Gasthaus Rosen-
garten (parkseitiger Eingang), Dauer zirka eine Stunde. Teilnehmen können
– ohne Anmeldung – alle, die Lust und Zeit haben, eine Stunde für ihre Ge-
sundheit zu investieren und den letzten Tag des Jahres mit viel Bewegung
an der frischen Luft ausklingen zu lassen. Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Kompetente Trainerinnen und Trainer führen durch die Strecke. Man
kann mit oder ohne Stöcke mitmachen.

Bauzentrum: Infoabend zum Thema Eigenheimzulage

(15.12.2005) Finanz- und Versorgungsberaterin Monika Bomparola infor-
miert in einem Vortrag am Dienstag, 20. Dezember, um 18 Uhr im Bau-
zentrum München über die Konsequenzen des Auslaufens der Eigen-
heimzulage zum 31. Dezember 2005 und gibt Tipps, unter welchen Voraus-
setzungen die Zulage noch bis zum Endes des Jahres beantragt werden
kann. Der Eintritt ist frei.
Die Abschaffung der Eigenheimzulage zum 31. Dezember 2005 ist be-
schlossene Sache. Nur diejenigen Bauherren, die noch vor dem 1. Januar

http://www.muenchen.de/batticaloa.
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2006 mit der Herstellung ihres Gebäudes beginnen, einen notariellen Kauf-
vertrag abschließen oder einer Genossenschaft beitreten, haben noch An-
spruch auf die Eigenheimzulage über den gesamten Förderzeitraum von
acht Jahren. Vorgaben gibt es auch bezüglich des Zeitpunkts des Bauan-
trags bzw. der Bauanzeige und dem Zeitpunkt des Einzugs in das Gebäu-
de. Nachdem die Baufinanzierung aber nicht nur von der Eigenheimzulage
abhängt, steht die Referentin anschließend für individuelle Fragen zur Bau-
finanzierung zur Verfügung. Die Expertin kennt als erfahrene Beraterin des
Bauzentrums München auch alle wichtigen Aspekte einer gesicherten
Finanzierung von Immobilien.
Das Bauzentrum München in der Messestadt Riem bietet Bauprodukt-
ausstellung, Vorträge, Fachseminare, Sonderveranstaltungen und berät
kostenlos zu allen Fragen rund ums Bauen und Wohnen. Die Adresse des
Bauzentrums München ist die Willy-Brandt-Allee 10 in der Messestadt
Riem (U2, Haltestelle Messestadt West, von dort nur fünf Minuten au-
sgeschilderter Fußweg; mit  der S2 bis Haltestelle Riem, dort umsteigen
in Bus 190 bis Messestadt West; mit dem Auto über die A94, Ausfahrt
Messe West oder Messe Ost, Parkhaus direkt hinter dem Bauzentrum).
Hinweis: Das Bauzentrum München ist nicht mit dem Bauzentrum Poing
zu verwechseln, das sich in der Nachbarschaft einige Kilometer weiter
ostwärts befindet und eine Fertighausausstellung beherbergt.
Im Internet ist das Bauzentrum über die Adresse www.muenchen.de/
bauzentrum zu erreichen, telefonisch unter der Telefonnummer 50 50 85.
Unter dieser Nummer kann man sich auch über die umfangreichen Be-
ratungs- und Veranstaltungsangebote des Bauzentrums München infor-
mieren. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr;
Sonn- und Feiertag geschlossen. Während der regulären Öffnungszeiten
haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich in der stän-
digen Ausstellung über Produkte und  Dienstleistungen rund ums Bauen
zu informieren. Im Rahmen von Sonder- oder Fremdveranstaltungen (wie
zum Beispiel bei Raumanmietungen) kann das Bauzentrum München
aber auch weiterhin an Sonn- und Feiertagen genutzt werden.

Sprechstunde des Ausländerbeirats

(15.12.2005) Die monatliche Sprechstunde von Cumali Naz, dem Vorsitzen-
den des Ausländerbeirates, findet am Montag, 19. Dezember 2005, von
15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle, Burgstraße 4, Zimmer 031.1, statt.
Das Angebot richtet sich an ausländische und deutsche Bürgerinnen und
Bürger, die Fragen zum Zusammenleben der unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen erörtern möchten oder ein ausländerpolitisches Anliegen
haben. Außerdem berät der Vorsitzende des Ausländerbeirates über Mög-

http://www.muenchen.de/bauzentrum
http://www.muenchen.de/bauzentrum
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lichkeiten der Zuschussvergabe für integrative Projekte. Um Wartezeiten
zu vermeiden, empfiehlt der Ausländerbeirat unter der Rufnummer 2 33-
9 25 55 telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Weitere Informationen zur
Arbeit des Ausländerbeirates unter www.auslaenderbeirat-muenchen.de.

http://www.auslaenderbeirat-muenchen.de
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 15. Dezember 2005

Wohnraumüberprüfung für Familiennachzug

Anfrage Stadtrat Norbert Feil (Parteifrei) vom 12.10.2005

Antwort Kreisverwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle:

Sie beziehen sich auf die Antwort des KVR zur Anfrage von Frau Stadträtin
Oberloher und Herrn Stadtrat Wolfswinkler „Einsparungen beim Sozialrefe-
rat” vom 31.05.2005. Das KVR teilte darin mit, dass die Ausländerbehörde
das Ergebnis einer veranlassten Wohnraumüberprüfung in Fällen des Fa-
miliennachzugs vor einer Entscheidung abwartet. Und weiter wird ausge-
führt: „Selbstverständlich werden aber keine Anträge nur deswegen abge-
lehnt, weil sich die Überprüfung verzögert.”

Im Einvernehmen mit dem Herrn Oberbürgermeister beantworte ich Ihre
daran anknüpfende Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass Anträge genehmigt werden, obwohl
die Überprüfung noch nicht abgeschlossen ist, oder verlängert sich die War-
tezeit des ausländischen Staatsangehörigen der einen Familiennachzug be-
antragt?

Antwort:

Dies bedeutet nicht, dass die Ausländerbehörde einem Antrag auf Famili-
ennachzug zustimmt, ohne das Ergebnis der Wohnraumprüfung abzuwar-
ten. Vielmehr verlängert sich die Bearbeitungszeit für eine Entscheidung
über den Antrag auf Familiennachzug.

Frage 2:

Wie viele der in dieser Antwort auch angegebenen 193 Aufträge zur Wohn-
raumüberprüfung wurden vor Ort persönlich durch einen Mitarbeiter über-
prüft?

Antwort:

Die Aufträge zur Wohnraumüberprüfung werden vor Ort persönlich durch
einen Mitarbeiter des Sozialreferates, Wohnraumüberwachung (S-III-S/
BF2), durchgeführt.
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Frage 3:

Gibt es außer einer persönlichen Überprüfung vor Ort auch andere Überprü-
fungsmethoden (z. B. nach Aktenlage o. ä.)?

Antwort:

Regelmäßig wird das Vorhandensein ausreichenden Wohnraums nach
Aktenlage, insbesondere durch die Vorlage eines Mietvertrages oder die
Bescheinigung des Vermieters nachgewiesen. Eine Wohnraumprüfung
wird nur in den Fällen veranlasst, in denen begründete Zweifel am Vorhan-
densein ausreichenden Wohnraums bestehen.

Frage 4:

Wie waren die Ergebnisse der o .g. Wohnraumüberprüfungen?

Antwort:

Weder im Sozialreferat noch im Kreisverwaltungsreferat werden die Er-
gebnisse der Wohnraumüberprüfungen statistisch erfasst.

Frage 5:

Warum wird keine generelle Wohnraumüberprüfung bei beantragtem Fami-
liennachzug ausländischer Staatsangehöriger durchgeführt und somit sicher-
gestellt, dass der gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 AufenthG, ge-
forderte Wohnraum auch tatsächlich zur Verfügung steht?

Antwort:

Der Antragsteller ist verpflichtet, seine Belange und für ihn günstige Um-
stände, soweit sie nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe
nachprüfbarer Umstände unverzüglich geltend zu machen und die erforder-
lichen Nachweise über seine persönlichen Verhältnisse, sonstige Beschei-
nigungen und Erlaubnisse sowie sonstige erforderliche Nachweise, die er
erbringen kann, unverzüglich beizubringen (§ 82 Abs. 1 Satz 1 AufenthG).
Der Antragsteller ist also selbst vortrags- und beweispflichtig. Eine gene-
relle Wohnraumüberprüfung würde diesen Grundsatz umkehren. Nur in
den Fällen, in denen er dieser Pflicht nachkommt und dennoch Zweifel am
Vorliegen ausreichenden Wohnraums bestehen ist eine Wohnraumüberprü-
fung angezeigt. Zudem sind Wohnraumüberprüfungen personal- und damit
kostenintensiv. Eine generelle Wohraumüberprüfung, die ohne Berücksich-
tigung der Mitwirkungspflichten der Antragsteller veranlasst wird, verstie-
ße also gegen das Gebot des wirtschaftlichen und sparsamen Handelns
der Kommune.
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Städtische Leistungen unzulässig gekürzt?

Anfrage Stadträtin Brigitte Wolf (Linkspartei.PDS) vom 14.10.2005

Antwort Sozialreferent Friedrich Graffe:

In Ihrer oben genannten Anfrage stellen Sie fest, dass das Sozialgericht
Mannheim am 03.05.2005 entschieden habe, dass es nicht zulässig sei, in
den Regelsatz des SGB II und SGB XII (d. h. ALG II und Grundsicherung)
die Kosten für Strom und Warmwasser einzurechnen und laut diesem Be-
schluss die Leistungsempfänger/-innen Anspruch darauf hätten, die ge-
samten Unterkunftskosten, d. h. inklusive Strom und Warmwasser, zu-
sätzlich zum Regelsatz zu erhalten.

Zu Ihrer Anfrage vom 14.10.2005 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeister wie folgt Stellung:

Frage 1:

Ist dem Sozialreferat bzw. der ARGE für Beschäftigung dieser Beschluss
des Sozialgerichts Mannheim bereits bekannt? Falls ja, wird dieser Be-
schluss in künftigen Leistungsbescheiden beachtet?

Antwort:

Die Entscheidung des Sozialgerichts Mannheim war bisher nicht bekannt.
Das Urteil ist in einem Einzelfall in Mannheim ergangen und weder für das
Sozialreferat München noch für die ARGE für Beschäftigung München
GmbH - ARGE - bindend. Es besteht daher keine Veranlassung, die bisheri-
ge Bewilligungspraxis zu ändern.

Frage 2:

Um wie viel erhöhen sich dadurch im Schnitt die monatlichen Leistungen an
die Betroffenen?

Antwort:

Eine Beantwortung dieser Frage ist nicht möglich. Die Ermittlung der in
Tausenden von Fällen herausgerechneten Warmwasseranteile ist DV-tech-
nisch nicht möglich und müsste äußerst arbeitsaufwändig händisch er-
rechnet werden. Die Höhe der Stromabschlagzahlungen ist mit Ausnahme
der Fälle, in denen eine Direktüberweisung an die Stadtwerke erfolgt, nicht
bekannt.
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Frage 3:

Werden Sozialreferat und ARGE auch rückwirkend noch die Leistungshöhe
neu berechnen, oder geschieht dies nur bei Neuausstellung oder bei bereits
eingelegtem Widerspruch?

Antwort:

Wie bereits unter Antwort 1 dargestellt, ist das Urteil für die Leistungsträ-
ger in München nicht bindend. Es besteht deshalb derzeit keine Notwen-
digkeit, Leistungen neu zu berechnen.

Frage 4:

Das Gericht hatte eine Berufung gegen das Urteil zur Klärung aufgeworfe-
ner Rechtsfragen ausdrücklich zugelassen. Wie ist im Moment der Stand
des Verfahrens?

Antwort:

Nach Rückfrage beim Sozialgericht Mannheim hat die unterlegene Arbeits-
gemeinschaft Berufung eingelegt. Die Entscheidung in zweiter Instanz
wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Frage 5:

Sind Sozialreferat und ARGE bereit, bei künftigen Bescheiden einen Passus
einzufügen, dass nach entsprechender positiver Klärung der Rechtslage die
Kosten für Strom und Warmwasser nachträglich noch übernommen wer-
den? Dies würde es den Betroffenen ersparen, Widerspruch gegen Beschei-
de einzulegen, um ihre Ansprüche zu sichern.

Antwort:

Weder Sozialreferat noch ARGE werden einen entsprechenden Passus in
die Bewilligungsbescheide aufnehmen. Für die ARGE wäre dies schon aus
DV-technischen Gründen nicht möglich.
Aufgrund der jahrelangen höchstrichterlichen Rechtsprechung gehen wir
davon aus, dass die Berufung erfolgreich sein wird. Sollte das Bundesso-
zialgericht eine andere Rechtsmeinung als das Bundesverwaltungsgericht
vertreten, werden wir juristisch prüfen, ob die Genehmigungspraxis des
Sozialreferates München und der ARGE geändert werden muss.
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